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Amt 

Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  2078/18 

Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung OSO am 25.09.2018 zu TOP 8.2 DS 0293/18 

"Maßnahmepaket Ehrenamt FF" hier: finanzielle Unterstützung zu Mitgliedschaft Fitnessstudio 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Der als Anlage zur Drucksache enthaltene Formulierungsvorschlag wird in Abstimmung mit dem 

Rechtsamt nicht unterstützt. Stattdessen erscheint die nachfolgend beschriebene Ergänzung 

einer 10. Maßnahme möglich. Es wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: 

 

Änderung des Beschlusses zur DS 286/09 - Maßnahmepaket zur Förderung des Ehrenamtes 

"Feuerwehrmann/-frau" 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Die Ergänzung der Maßnahme 10  "Freier Eintritt/Mitgliedschaft (*) in (ein) vorgegebene(s) Fitnessstudio(s) 

im Stadtgebiet Erfurt (* unter Beachtung der jährlichen Mittelverteilung und verfügbaren 

Haushaltsmittel)" im Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich der freiwilligen 

Feuerwehr (Anlage zum Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0286/09), 3. Gruppe, wird beschlossen. 

 

02 

In der Anlage zum Beschluss zur Drucksache 286/09 wird Maßnahme 10 - Freier Eintritt/Mitgliedschaft (*) 

in (ein) vorgegebene(s) Fitnessstudio(s) im Stadtgebiet Erfurt (* unter Beachtung der jährlichen 

Mittelverteilung und verfügbaren Haushaltsmittel), 3. Gruppe, mit nachfolgendem Wortlaut ergänzt: 

 

Maßnahme 10 –  freier Eintritt/Mitgliedschaft (*) in (ein) vorgegebene(s) Fitnessstudio(s) im 

Stadtgebiet Erfurt (* unter Beachtung der jährlichen Mittelverteilung und 

verfügbaren Haushaltsmittel) 

 Die Stadtverwaltung Erfurt gewährt die freie Nutzung des zur Verfügung stehenden 

Geräteparks sowie professionelle Anleitung im jeweiligen Fitnessstudio  

 Die Maßnahme gilt ausschließlich für Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen 

Feuerwehren der Landeshauptstadt Erfurt 

 

Die Sicherstellung des Ehrenamts Freiwillige Feuerwehr geht zwingend mit einer in hohem Maße 

erforderlichen körperlichen Fitness einher, zu deren Erhalt die Kameraden im Rahmen des 

Dienstsports die örtlich gegebenen Möglichkeiten sowie die Erfurter Bäder (Maßnahme 7) 

nutzen. Mit der ergänzenden Nutzung eines Fitnessstudios soll den Kameradinnen und 

Kameraden ein angeleitetes, individuell und persönlich auf sie zugeschnittenes Training 

ermöglicht werden, was langfristig den notwendigen Fitnessstand und somit letztlich die 

körperliche Einsatzbereitschaft zu erhalten hilft.  

Die dafür definierten Rahmenbedingungen werden im Leistungsverzeichnis zur Vergabe der 

Fördermaßnahme Fitnessstudio abgebildet. 
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Kosten:  abhängig von den Angeboten (voraus geht ein Vertragsabschluss zwischen Amt 37 

  und einem/mehreren Fitnessstudios auf Grundlagen einer freihändigen Vergabe 

  mit vorab erfolgten Angebotseinholungen) 

  Gewährung der Förderung nur bei tatsächlicher Inanspruchnahme  

 

  Durch die Splittung der Maßnahmen 6 (freier Eintritt in den Zoopark Erfurt) und 7 

  (freier Eintritt in die  Schwimmbäder der Stadt Erfurt) entstehen aktuell keine  

  Mehrkosten. 

 

Auswirkungen:  Förderung der körperlichen Fitness der Mitglieder der Einsatzabteilung 

   mittelfristig/langfristig:  

   Steigerung der Attraktivität des Maßnahmepakets "Ehrenamt Freiwillige 

   Feuerwehr" und somit letztendlich auch der Mitgliedschaft in der  

   Freiwilligen Feuerwehr.  

   Maßnahme zur Sicherung und Steigerung der Anzahl der Atemschutz- 

   geräteträger  

 
 

 

Anlage 

Leistungsverzeichnis zur Vergabe der Fördermaßnahme Fitnessstudio 

 

 

gez. Bauer 
 

12.11.2018 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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